
 

1 

 

Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Sonneberg 

 
4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des 

Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverbandes Sonneberg (GS-EWS) 

 

 
Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Sonneberg erlässt aufgrund der §§ 16, 
20 und 23 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201), der §§ 19 und 20 der Fassung der Neube-
kanntmachung der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung 
– ThürKO-) vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), der §§ 47 ff. des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) 
in der Fassung vom 28. Mai 2019 (GVBl. 74), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 285), sowie der §§ 2, 10, 11, 12 und 14 des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 
2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) 
folgende Satzung: 

Artikel 1 
 

Änderungen 

 

Die Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Wasserversorgungs- und Abwas-
serzweckverbandes Sonneberg (GS-EWS) vom 18.04.2016 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30.04.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Sonneberg Ausgabe 
4/2016 vom 30.04.2016), deren 1. Satzung zur Änderung vom 15.12.2016 (veröffentlicht im 
Amtsblatt des Landkreises Sonneberg Ausgabe 12/2016 vom 23.12.2016), deren  2. Satzung 
zur Änderung vom 16.10.2020 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Sonneberg Aus-
gabe 10/2020 vom 31.10.2020) und deren 3. Satzung zur Änderung vom 08.12.2020 (veröf-
fentlicht im Amtsblatt des Landkreises Sonneberg Ausgabe 12/2020 vom 19.12.2020) wird, 
wie folgt, geändert: 
 

 
1. § 4a Grundgebühr für Grundstücke mit überwiegender Wohnnutzung 
 

§ 4a erhält folgende Fassung: „ 
 

§ 4a  

Grundgebühr für Grundstücke mit überwiegender Wohnnutzung 

 

(1) Für Grundstücke, die überwiegend der Wohnnutzung dienen, wird die Grundgebühr nach 
dem modifizierten Einwohnermaßstab bemessen. 
 

Die Grundgebühr beträgt ab 01.01.2023 

a)  für 0 bis 1 Person 37,20 Euro/Jahr 
zuzüglich 
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b)  für jede weitere Person                                                                                3,90 Euro/Jahr 
  

(2) Grundstücke auf denen sich Alters- und Pflegeheime befinden, sind Grundstücke, die im 
Sinne dieser Satzung überwiegend der Wohnnutzung dienen. Die Grundgebühr für diese 
Grundstücke wird gemäß Absatz 1 erhoben. 
 

(3) Als Personen im Sinne dieser Satzung gelten, die am 30.06. des Abrechnungsjahres für 
das Grundstück (Abwasseranschluss) mit ihrem Erst- oder Zweitwohnsitz gemeldeten 
Einwohner. Die Personenzahl kann geschätzt werden, soweit der gesetzlichen Melde-
pflicht nicht nachgekommen wird.“ 

 
2. § 4b Grundgebühr für Grundstücke mit überwiegender gewerblicher oder gleich-

gestellter Nutzung 

 
§ 4b erhält folgende Fassung: „ 

 

§ 4b 
Grundgebühr für Grundstücke mit überwiegender gewerblicher oder gleichgestellter 

Nutzung 
 

(1) Für Grundstücke, die gewerblich genutzt werden, insbesondere auf denen sich Indust-
riebetriebe, Gewerbeeinrichtungen sowie landwirtschaftliche und öffentliche Einrichtun-
gen befinden, wird die Grundgebühr nach dem Nenndurchfluss (Q3) bzw. nach der MID-
Richtlinie der verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grund-
stück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr 
nach der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet.  Soweit 
Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 
 

(2) Ab dem 01.01.2023 beträgt die Grundgebühr: 
 

a) bei der Verwendung von Wasserzählern mit einen Nenndurchfluss von: 
 
bis Q3 4 m³/h:   47,40 Euro/Jahr 

 bis Q3 10 m³/h:   113,76 Euro/Jahr  

bis Q3 16 m³/h:  189,60 Euro/Jahr 
 

b)   bei der Verwendung von Großwasserzählern / Verbundzählern mit einem Anschluss-
flansch: 

 
bis Q3 25 m³/h (DN 50):  284,40 Euro/Jahr 

bis Q3 40 m³/h (DN 50):  284,40 Euro/Jahr 

bis Q3 63 m³/h (DN 80):  758,40 Euro/Jahr 

bis Q3 100 m³/h (DN 80):  758,40 Euro/Jahr 

bis Q3 100 m³/h (DN 100):  1.137,60 Euro/Jahr 

 bis Q3 160 m³/h (DN 100):  1.137,60 Euro/Jahr 

 bis Q3 250 m³/h (DN 150)   2.844,00 Euro/Jahr 
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(3) Für Grundstücke, auf denen die Nutzung für gewerbliche Tätigkeiten gegenüber der 

Wohnnutzung überwiegt sowie für Grundstücke, die als Gärten, Wochenendhäuser, 
Sportstätten, Friedhöfe und Garagen genutzt werden, wird die Grundgebühr gemäß der 
Absätze 1 und 2 erhoben.“ 

 

3. § 5a Einleitungsgebühr Schmutzwasser zentrale Entwässerungseinrichtung 
 

§ 5a erhält folgende Fassung: „ 

§ 5a 
Einleitungsgebühr Schmutzwasser zentrale Entwässerungseinrichtung 

 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge 

des Schmutzwassers, welche der zentralen Entwässerungseinrichtung zugeführt wird, 
berechnet. Als Schmutzwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversor-
gungsanlage zugeführten Wassermengen bzw. bei beweglichen Wasserzählern die ent-
nommene Wassermenge abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten 
oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach § 5a Absatz 2 aus-
geschlossen ist. Der Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Bei der Verwendung von Bauwasserzählern werden 
die hierüber verbrauchten Wassermengen zum Abzug gebracht. Bei landwirtschaftlichen 
Betrieben gilt für jedes Stück Großvieh eine Wassermenge von 15 m³ jährlich als nach-
gewiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Die Was-
sermengen werden durch Wasserzähler ermittelt. Sie sind durch den Wasserversor-
gungs- und Abwasserzweckverband Sonneberg zu schätzen, wenn 

 
 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder 
 2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 
 3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirkli-

chen Wasserverbrauch nicht angibt. 
 
(2) Vom Abzug nach Absatz 1 sind ausgeschlossen 

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 
 
 

(3) Sollte Wasser auf dem Grundstück durch eine Eigengewinnungsanlage so genutzt wer-
den, dass es als Abwasser in die zentrale Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird, 
sind diese Mengen durch geeichte Wasser- bzw. Abwasserzähler zu ermitteln und als 
Abwässer zu berücksichtigen. Diese Zähleinrichtungen sind auf Kosten der Grundstück-
seigentümer zu errichten. § 5a Abs. 1 Satz 8 gilt entsprechend. 

 
(4) Die Einleitungsgebühr beträgt ab dem 01.01.2023 2,25 Euro/m³.“ 
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4. § 5b Einleitungsgebühr Schmutzwasser dezentrale Entwässerungseinrichtung – 
Teileinleiter 
 

§ 5b erhält folgende Fassung: „ 
§ 5b 

Einleitungsgebühr Schmutzwasser dezentrale Entwässerungseinrichtung – Teileinleiter 
 

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der 
Menge, die der dezentralen Entwässerungseinrichtung von den an die Teilortskanali-
sation angeschlossenen Grundstücken abgeführt wird, berechnet.  
 

(2) Bei Ableitung von Schmutzwasser über eine ordnungsgemäß betriebene Grund-
stückskläranlage in die dezentrale Entwässerungseinrichtung ohne Sammelkläran-
lage (Teilortskanalisation) beträgt die Einleitungsgebühr  

  
ab dem 01.01.2023 0,74 Euro/m³. 

 
(3) Als Schmutzwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungsan-

lage zugeführten Wassermengen bzw. bei beweglichen Wasserzählern die entnom-
mene Wassermenge abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten o-
der zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach § 5b Abs. 4 ausge-
schlossen ist. Der Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Bei der Verwendung von Bauwasserzählern werden 
die hierüber verbrauchten Wassermengen zum Abzug gebracht. Bei landwirtschaftli-
chen Betrieben gilt für jedes Stück Großvieh eine Wassermenge von 15 m³ jährlich als 
nachgewiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Die 
Wassermengen werden durch Wasserzähler ermittelt. Sie sind durch den Wasserver-
sorgungs- und Abwasserzweckverband Sonneberg zu schätzen, wenn 

 
 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder 
 2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 

3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirkli-
chen Wasserverbrauch nicht angibt. 

 
(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen 

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 
 

(5) Sollte Wasser auf dem Grundstück durch eine Eigengewinnungsanlage so genutzt wer-
den, dass es als Abwasser in die dezentrale Entwässerungseinrichtung eingeleitet 
wird, sind diese Mengen durch geeichte Wasser- bzw. Abwasserzähler zu ermitteln und 
als Abwässer zu berücksichtigen. Diese Zähleinrichtungen sind auf Kosten der Grund-
stückseigentümer zu errichten. § 5b Abs. 3 Satz 7 gilt entsprechend.“ 
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5. § 5c Einleitungsgebühr Niederschlagswasser 
 

§ 5c erhält folgende Fassung: „ 
§ 5c  

Einleitungsgebühr Niederschlagswasser 
 

(1) Wird Niederschlagswasser von bebauten und/oder befestigten Flächen von Grundstü-
cken direkt oder indirekt in die zentrale Entwässerungseinrichtung oder Teilortskanali-
sation als Teil der dezentralen Entwässerungseinrichtung eingeleitet, wird eine Einlei-
tungsgebühr Niederschlagswasser erhoben. 
 

(2) Maßstab für diese Gebühr ist nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 die mit einem Abfluss-
faktor gewichtete befestigte und an die zentrale Entwässerungseinrichtung oder Teilorts-
kanalisation als Teil der dezentralen Entwässerungseinrichtung angeschlossene bzw. in 
diese entwässernde Fläche. Als solche zählt der Teil des Grundstücks, auf dem infolge 
künstlicher Einwirkung Niederschlagswasser nicht oder nur teilweise einsickern kann 
und von dort in die zentrale Entwässerungseinrichtung oder Teilortskanalisation als Teil 
der dezentralen Entwässerungseinrichtung eingeleitete wird bzw. ohne leitungsmäßige 
Verbindung abfließt. Dabei ist unter dieser Einleitung ohne leitungsmäßige Verbindung 
diejenige zu verstehen, bei der von versiegelten Flächen, die nicht direkt an die zentrale 
Entwässerungseinrichtung oder Teilortskanalisation als Teil der dezentralen Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen sind, Niederschlagswasser oberirdisch aufgrund natür-
lichen Gefälles oder anderer Gegebenheiten so abgeleitet wird, dass es in die zentrale 
Entwässerungseinrichtung oder Teilortskanalisation als Teil der dezentralen Entwässe-
rungseinrichtung gelangt. 

 
Die befestigten Flächen sind durch den Wasserversorgungs- und Abwasserzweckver-
band Sonneberg zu schätzen, wenn 

1. der Grundstückseigentümer keine Angaben im Rahmen seiner Auskunftsver-
pflichtung zur befestigten Fläche getätigt hatte, oder 

2. wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine getätigte Auskunft un-
richtig ist oder aufgrund nachträglicher Änderung unrichtig wird. 

 
Stichtag für die Berücksichtigung der befestigten Flächen ist der 30.11. eines jeden Jah-
res. Änderungen sind durch den Grundstückseigentümer bis zum Stichtag schriftlich an-
zuzeigen. 
 

(3) Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Befestigungsgrade werden die unter Ab-
satz 2 genannten Flächen mit den folgenden Abflussfaktoren gewichtet: 
 
a) befestigte Flächen 
 aa)  Beton, Schwarzdecken (Asphalt, Teer, o.ä.), Pflaster mit  
        Fugenverguss, sonstige wasserundurchlässige Flächen  
  mit Fugenverdichtung 0,90 
 ab)  Pflaster, Platten jeweils ohne Fugenverguss bis zu einer     
  Fugenbreite kleiner 15 mm                                                                                      0,75  
 ac) Pflaster, Platten jeweils ohne Fugenverguss bis zu einer  
  Fugenbreite größer gleich 15 mm 0,50 
 ad)  wassergebundene Decken 0,50 
 ae) Porenpflaster oder ähnlich wassergebundenes Pflaster 0,50 
 af) Rasengittersteine 0,15 
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b) unbefestigte Flächen 
  ba) Flächen mit natürlicher Bodenbeschaffenheit 0,00 
 
c) Dachflächen 
 ca) Flachdächer, geneigte Dächer 0,90 
 cb) Kiesdächer 0,50 
 cc) Gründächer mit einer Aufbaudicke bis 10 cm  0,50 
 cd) Gründächer mit einer Aufbaudicke ab 10 cm 0,25 
 
Bei unterschiedlicher Versiegelung wird die jeweilige Teilfläche mit dem entsprechen-
den Abflussfaktor gewichtet. Grundlage für die Erhebung der Einleitungsgebühr Nieder-
schlagswasser ist die Summe der gewichteten Teilflächen (Gebührenbemessungsflä-
che). 
 

(4) Die Gebührenbemessungsfläche kann vermindert werden, wenn: 
 

a) durch die Vorhaltung und den Betrieb von baulichen Anlagen zur Niederschlagswas-
serspeicherung oder –versickerung die zentrale Entwässerungseinrichtung oder Tei-
lortskanalisation als Teil der dezentralen Entwässerungseinrichtung entlastet wird. 
Dabei wird die Gebührenbemessungsfläche je Kubikmeter Rückhaltevolumen um 10 
m² anrechenbare und angeschlossene Fläche bis maximal zur Gebührenbemessungs-
fläche gemindert. 
 

b) durch eine registrierte Eigengewinnungsanlage Niederschlagswasser zu Brauchwas-
ser umgenutzt wird und damit die zentrale Entwässerungseinrichtung oder Teilorts-
kanalisation als Teil der dezentralen Entwässerungseinrichtung entlastet wird. Dabei 
wird die Gebührenbemessungsfläche je Kubikmeter Rückhaltevolumen um 20 m² an-
rechenbare und angeschlossene Fläche bis maximal zur Gebührenbemessungsfläche 
gemindert. 

 
(5) Die Einleitungsgebühr Niederschlagswasser beträgt für entwässerte Grundstücksflä-

chen ab dem 01.01.2023 
 0,38 Euro/m² gewichtete Grundstücksfläche.“ 

 
 
6. § 5d Einleitungsgebühr Straßenoberflächenentwässerung 
 
§ 5d erhält folgende Fassung: „ 

§ 5d 
Einleitungsgebühr Straßenoberflächenentwässerung 

 
(1) Wird von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Straßenoberflächenwasser in die 

zentrale Entwässerungseinrichtung oder Teilortskanalisation als Teil der dezentralen 
Entwässerungseinrichtung eingeleitet, wird eine Einleitungsgebühr Straßenoberflächen-
entwässerung erhoben.  Dies gilt nicht, soweit der Träger der Straßenbaulast den verein-
barten Kostenbeitrag vollumfänglich geleistet hat.  

 
(2) Maßstab für diese Gebühr ist nach Maßgabe des Absatzes 3 die mit einem Abflussfaktor 

gewichtete befestigte und an die zentrale Entwässerungseinrichtung oder Teilortskana-
lisation als Teil der dezentralen Entwässerungseinrichtung angeschlossene bzw. in 
diese entwässernde Fläche. Als solche zählt der Teil des Grundstücks, auf dem infolge 
künstlicher Einwirkung Straßenoberflächenwasser nicht oder nur teilweise einsickern 
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kann und von dort in die zentrale Entwässerungseinrichtung oder Teilortskanalisation 
als Teil der dezentralen Entwässerungseinrichtung eingeleitete wird bzw. ohne leitungs-
mäßige Verbindung abfließt. Dabei ist unter dieser Einleitung ohne leitungsmäßige Ver-
bindung diejenige zu verstehen, bei der von versiegelten Flächen, die nicht direkt an die 
zentrale Entwässerungseinrichtung oder Teilortskanalisation als Teil der dezentralen 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, Straßenoberflächenwasser oberirdisch 
aufgrund natürlichen Gefälles oder anderer Gegebenheiten so abgeleitet wird, dass es 
in die zentrale Entwässerungseinrichtung oder Teilortskanalisation als Teil der dezent-
ralen Entwässerungseinrichtung gelangt. 

 
Die befestigten Flächen sind durch den Wasserversorgungs- und Abwasserzweckver-
band Sonneberg zu schätzen, wenn 

1. der Grundstückseigentümer keine Angaben im Rahmen seiner Auskunftsver-
pflichtung zur befestigten Fläche getätigt hatte, oder 

2. wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine getätigte Auskunft un-
richtig ist oder aufgrund nachträglicher Änderung unrichtig wird. 

 Stichtag für die Berücksichtigung der befestigten Flächen ist der 30.11. eines jeden Jah-
res. Änderungen sind durch den Grundstückseigentümer bis zum Stichtag schriftlich an-
zuzeigen. 

 
(3) Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Befestigungsgrade werden die unter Ab-

satz 2 genannten Flächen mit den folgenden Abflussfaktoren gewichtet. 
 
 a)  Beton, Schwarzdecken (Asphalt, Teer, o.ä.), Pflaster mit  
        Fugenverguss, sonstige wasserundurchlässige Flächen  
  mit Fugenverdichtung 0,90 
 b)  Pflaster, Platten jeweils ohne Fugenverguss bis zu einer     
  Fugenbreite kleiner 15 mm                                                                                      0,75  
 c) Pflaster, Platten jeweils ohne Fugenverguss bis zu einer  
  Fugenbreite größer gleich 15 mm 0,50 
 d)  wassergebundene Decken 0,50 
 e) Porenpflaster oder ähnlich wassergebundenes Pflaster 0,50 
  
Bei unterschiedlicher Versiegelung wird die jeweilige Teilfläche mit dem entsprechen-
den Abflussfaktor gewichtet. Grundlage für die Erhebung der Einleitungsgebühr Straßen-
oberflächenentwässerung ist die Summe der gewichteten Teilflächen (Gebührenbemes-
sungsfläche). 
 

(4) Die Einleitungsgebühr Straßenoberflächenentwässerung beträgt für entwässerte öffent-
liche Straßen, Wege und Plätze beträgt ab dem 01.01.2023  
 

  0,62 Euro/m² gewichtete Grundstücksfläche.“ 
 
 
7. § 6 Beseitigungsgebühr dezentrale Entwässerungseinrichtung 
 
§ 6 erhält folgende Fassung: „ 

 
 
 
 
 



 

8 

 

§ 6 
Beseitigungsgebühr dezentrale Entwässerungseinrichtung 

 
(1) Die Beseitigungsgebühr für Abwässer und/oder Fäkalschlamm, die aus den Grund-

stückskläranlagen der an die dezentrale Entwässerungseinrichtung angeschlossenen 
Grundstücke abtransportiert werden, wird nach der im Abrechnungszeitraum (§ 10 Abs. 
1) verbrauchten Frischwassermenge berechnet. Soweit in den vorangegangenen Ab-
rechnungszeiträumen keine Beseitigung erfolgte, sind die Frischwassermengen aus 
diesen vorangegangenen Abrechnungszeiträumen bei der Berechnung mit zu berück-
sichtigen. Die Frischwassermenge ist gleich der Menge, des aus der Wasserversor-
gungseinrichtung entnommenen Wassers. Die Frischwassermengen werden durch 
Wasserzähler ermittelt. Sie sind durch den Wasserversorgungs- und Abwasserzweck-
verband Sonneberg zu schätzen, wenn 

 
 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder 
 2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 

3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirkli-
chen Wasserverbrauch nicht angibt. 

 
(2) Sollte Wasser auf dem Grundstück durch eine Eigengewinnungsanlage so genutzt wer-

den, dass es als Abwasser in die dezentrale Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird, 
sind diese Mengen durch geeichte Wasser- bzw. Abwasserzähler zu ermitteln und als 
Abwässer und/oder Fäkalschlamm zu berücksichtigen. Diese Zähleinrichtungen sind auf 
Kosten der Grundstückseigentümer zu errichten. § 6 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend 

 
(3) Die Beseitigungsgebühr beträgt ab dem 01.01.2023 für Abwässer und/oder Fäkal-

schlamm aus einer Grundstückskläranlage  
 
1,77 Euro/m³ zuzüglich eines Betrages von 53,03 Euro/Entleerung zur Deckung des  

 Transportaufwandes. 
 
(4) Die Beseitigungsgebühr für Abwässer und/oder Fäkalschlamm, die aus den abflusslosen 

Sammelgruben oder den Vollbiologischen Kleinkläranlagen der an die dezentrale Ent-
wässerungseinrichtung angeschlossenen Grundstücke abtransportiert werden, wird 
nach dem Rauminhalt der Abwässer einschließlich Fäkalschlamm berechnet. Der Raum-
inhalt der Abwässer wird mit einer geeigneten Messeinrichtung festgestellt. 
 

 Die Beseitigungsgebühr beträgt ab dem 01.01.2023 für Abwässer und/oder Fäkal-
schlamm aus einer abflusslosen Sammelgrube oder einer Vollbiologischen Kleinkläran-
lagen 

 
 30,50 Euro/m³ zuzüglich eines Betrages von 53,03 Euro/Entleerung zur Deckung des  
 Transportaufwandes. 

 
Ist für die Entsorgung einer Kleinkläranlage/abflusslosen Grube der Einsatz eines Fahr-
zeuges, dessen Fahrzeugbreite 1,7 m exklusive der Außenspiegel nicht überschreitet 
und dessen Eigengewicht unter 3,5 t liegt, erforderlich, so wird eine weitere Gebühr in 
Höhe von 291,55 Euro/Anfahrt zur Deckung des Transportaufwandes erhoben.“ 
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Artikel 2 
 

Inkrafttreten  
 

Die 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Wasserver-
sorgungs- und Abwasserzweckverbandes Sonneberg (GS-EWS) tritt am 01.01.2023 in Kraft.  

 
 
Sonneberg, den 16.12.2022 
 
Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband 
Sonneberg 
 
 
Kurtz 
Verbandsvorsitzender    (Dienstsiegel) 
 
 

 


